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RS OGH 1988/12/13 5Ob645/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1988

Norm

UVG §9 Abs3

Rechtssatz

Eine Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 9 Abs 3 Satz 2 UVG auf jene Fälle, in denen keine laufenden

Unterhaltsansprüche mehr bestehen und voraussichtlich Vorschußansprüche auch nicht mehr entstehen werden, ist

dem Gesetz nicht zu entnehmen.
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